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Bund:

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBl. I S. 
2986), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 22. März 2023 (BGBl.2023 I Nr. 88).

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), das zuletzt 
durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. 2023 I Nr. 394) geändert worden ist.

Baunutzungsverordnung in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 
3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 3. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und 
die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung 
- PlanZV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 
(BGBl. I S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts 
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), 
zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3. Juli 
2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege 
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Artikel 1 Gesetz 
vom 29. Juli 2009 BGBl. I S. 2542 (Nr. 51), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 8. Dezember 
2022 (BGBl. I S. 2240).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge 
(Bundes-Immissionsschutzgesetz BImSchG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I 
S. 1274), zuletzt geändert durch Artikel 11 Absatz 3 des 
Gesetzes vom 26. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 202).

Gesetz zum Schutz vor schädlichen 
Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten. 
(Bundes-Bodenschutzgesetz BBodSchG) Artikel 1 des 
Gesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), zuletzt 
geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 25. Februar 
2021 (BGBl. I S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung 
(BBodSchV) in der neuen Fassung vom 9. Juli 2021 (BGBl. 
I S. 2598, 2716).

Planungssicherstellungsgesetz (PlanSiG) vom 20. Mai 
2020 (BGBI I S. 1041), zuletzt geändert durch Artikel 11 
des Gesetzes vom 22. März 2023 (BGBI. 2023 I Nr. 88).

Land:

Saarländisches Landesplanungsgesetz (SLPG), Gesetz Nr. 
1731 vom 18. November 2010 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 2599), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. I S. 324).

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 682), zuletzt geändert 
durch das Gesetz vom 18. Januar 2023 (Amtsbl. I S. 204).

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland 
(Saarländisches Naturschutzgesetz SNG), Artikel 1 des 
Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarländischen 
Naturschutzrechts vom 05. April 2006 (Amtsblatt des 
Saarlandes, S. 726), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Saarländisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt des 
Saarlandes S. 1994), zuletzt geändert durch Artikel 173 
des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 (Amtsbl. I S. 2629).

Saarländisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), Artikel 3 
des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des 
saarländischen Denkmalschutzes vom 13. Juni 2018 
(Amtsblatt des Saarlandes 2018 S. 358), zuletzt geändert 
durch Artikel 260 des Gesetzes vom 8. Dezember 2021 
(Amtsbl. I S. 2629).

Landesbauordnung (LBO), Artikel 1 des Gesetzes Nr. 
1544 zur Neuordnung des Saarländischen Bauordnungs- 
und Bauberufsrechts vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt 
des Saarlandes S. 822), zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 16. März 2022 (Amtsbl. I 2. 648).

Saarländisches Nachbarrechtsgesetz (NachbG SL) vom 
28. Februar 1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), 
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 15. 
Juli 2015 (Amtsblatt I S. 632).

Saarländisches Gesetz zur Ausführung des 
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)- 
Saarländisches Bodenschutzgesetz vom 20. März 2002 
(Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt geändert durch 
Art.10 Abs.3 i.V.m. Art.14 des Gesetzes Nr.1632 zur 
Reform der saarländischen Verwaltungsstrukturen vom 
21. November 2007 (Amtsblatt des Saarlandes S.2393).
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Pflanzliste Sträucher
Schlehe (Prunus spinosa)
Zweigriffliger Weißdorn (Crataegus laevigata) 
Eingriffliger Weißdorn (Crataegus monogyna) 
Hasel (Corylus avellana) 
Schwarzer Holunder (Sambucus nigra) 
Hundsrose (Rosa canina) 

Pflanzliste:
Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Spitz-Ahorn (Acer planaoides) 
Feld-Ahorn (Acer campestre) 
Vogel-Kirsche (Prunus avium) 
Winter-Linde (Tilia cordata) 
Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Silber-Weide (Salix alba)Bruch-Weide (Salix fragilis)

Aufstellungsbeschluss
Der Rat der Gemeinde Schmelz hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ die Aufstellung des Bebauungsplans 
"Neubau Kindergarten Herrenkrippchen" im 
Gemeindebezirk Schmelz beschlossen (§ 2 Abs.1 
BauGB). 

Der Aufstellungsbeschluss wurde am __.__.____  
ortsüblich bekannt gemacht.

Schmelz, den __.__.____

  .
.............................
Der Bürgermeister

Satzungsbeschluss
Der Bebauungsplan "Neubau Kindergarten 
Herrenkrippchen" wurde in der öffentlichen Sitzung am 
__.__.____ vom Rat der Gemeinde Schmelz als Satzung 
beschlossen. 
Die Begründung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Bekanntmachung
Der Beschluss des Bebauungsplans sowie die Stelle, bei 
der der Plan mit Begründung auf Dauer während der 
Dienststunden von jedermann eingesehen werden kann 
und bei der über den Inhalt Auskunft zu erhalten ist, 
wurden am ___.___._____ im amtlichen Bekannt- 
machungsblatt der Gemeinde Schmelz ortsüblich 
öffentlich bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten.

Schmelz, den __.__._____

...................................
Der Bürgermeister

Ausfertigung
Die Satzung des Bebauungsplans "Neubau Kindergarten 
Herrenkrippchen" wird hiermit ausgefertigt.

Schmelz, den __.__._____

..............................
Der Bürgermeister

Beteiligungsverfahren
Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit wurde vom 
__.__.____ bis __.__.____ durchgeführt (§ 3 Abs. 1 
BauGB).

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
__.__.____ frühzeitig von der Planung unterrichtet (§ 4 
Abs.1 BauGB).

Der Rat der Gemeinde Schmelz hat in seiner Sitzung am 
__.__.____ den Entwurf des Bebauungsplans mit 
Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt.

Der Entwurf des Bebauungsplans wurde mit der 
Begründung in der Zeit vom  __.__.____ bis 
einschließlich __.__.____ im Internet veröffentlicht (§ 3 
Abs. 2 BauGB). Zusätzlich wurden eine oder mehrere 
andere leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeiten zur 
Verfügung gestellt.

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu, 
welche Arten umweltbezogener Informationen 
verfügbar sind, wurden am __.__.____ ortsüblich 
bekannt gemacht. Hierbei wurde darauf hingewiesen, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist 
abgegeben werden können und dass nicht fristgerecht 
abgegebene Stellungnahmen unberücksichtigt bleiben 
können.

Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 
__.__.____ von der Auslegung benachrichtigt (§ 3 Abs. 2 
BauGB).
 

Der Rat der Gemeinde Schmelz hat in seiner 
öffentlichen Sitzung am __.__.____ die abgegebenen 
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit 
und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange geprüft. 

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen 
vorgebracht haben, mit Schreiben vom __.__.____ 
mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4 BauGB). 

Schutzabstand nach wasserrechtlichen Vorschriften (§ 56 Abs. 3 SWG)
Südlich im Planungsgebiet verläuft der Hausbach, ein Gewässer 3. Ordnung. Zur Gewährleistung einer naturnahen 
Bewirtschaftung der Gewässerrandstreifen ist ein Schutzabstand von mind. 10 m, gemessen an der Uferlinie, einzuhalten. 
Hier ist die Errichtung baulicher Anlagen, sofern sie nicht wasserwirtschaftlich erforderlich sind, unzulässig. Für die 
Anwendung wassergefährdender Stoffe sind Anwendungsbeschränkungen einzuhalten.

Nachrichtliche Übernahme
gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Hinweise

Gemeinbedarf
(§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB)

Sozialen Zwecken dienende Gebäude und Einrichtungen
hier: Kindertagesstätte

Sonstige Planzeichen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
(§ 9 Abs. 7 BauGB)

Unterirdische Versorgungsanlagen und -leitungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB ) 

hier: Stromkabel

Verlauf Bach (nicht eingemessen)
hier:  Hausbach

Baugrenze

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen 
(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft 
 (§ 9 Abs.1 Nr.16 und Abs. 6 BauGB)

hier: Kanal

Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind
hier: Schutzabstand zu Hausbach

Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

P1 - P3 Pflanzmaßnahmen

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen

Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und LandschaftM1 - M2

Flächen für Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

Fläche für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie
die Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und
sonstigen Bepflanzungen

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1 - 15 BauNVO)

1.1 Flächen für den Gemeinbedarf (§ 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB), siehe Planzeichnung
Im Bebauungsplan wird eine Fläche für Gemeinbedarf festgesetzt. Innenhalb der Fläche für Gemeinbedarf 
sind zulässig:
- eine Kindertagesstätte / Kindergarten sowie bauliche Anlagen die im Zusammenhang mit der 

Errichtung und des Betriebs einer Kindertagesstätte bzw. eines Kindergartens stehen. Hierzu zählen 
Gruppenräume, Mehrzweckräume, Funktionsräume, Bistro, Nebenräume, Verwaltungsräume, 
Sozialräume, Sanitärräume, Spielplatz, etc

- Stellplätze mit ihren Zufahrten
- Weitere Nebenanlagen, wie z.B. Spielgeräte und Spielhäuser

2. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB und § 23 BauNVO)
siehe Planzeichnung

Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die überbaubaren Grundstücksflächen im vorliegenden Bebauungsplan durch die 
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt

3. Flächen für Nebenanlagen, Stellplätze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB)
siehe Planzeichnung 

Gem. § 12 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass überdachte Stellplätze, Carports und Garagen nur innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zulässig sind. Nicht überdachte Stellplätze, Nebenanlagen sowie Zufahrten zu den 
Stellplätzen, Garagen und Nebenanlagen sind auch außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig.

4. Führung von unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB)
siehe Planzeichnung

hier: Stromkabel
hier: Kanal

Die Entwässerung der Baugrundstücke erfolgt im Trennsystem. Das Schmutzwasser wird über einen 
Schmutzwasserkanal in den vorhandenen Abwasserkanal abgeleitet. Das auf dem Baugrundstück anfallende, 
überschüssige Niederschlagswasser wird über eine Regenwasserableitung getrennt vom Schmutzwasser abgeleitet.

5. Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 BauGB)
siehe Planzeichnung

hier: Hausbach (nicht eingemessen)

6. Flächen und Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)
siehe Planzeichnung

M1: Entwicklung einer mageren Flachland-Mähwiese 
Auf den mit M1 gekennzeichneten Flächen ist eine magere Flachland-Mähwiese, Lebensraumtyp 6510 nach Anhang I 
der FFH-Richtlinie mit dem Erhaltungszustand C zu entwickeln. Die vorhandenen Wiesenflächen des 
FFH-Lebensraumtyps 6510 sind zu erhalten. Der Zustand und Stand des Entwicklungsziels ist durch eine 
Erfolgskontrolle im 5. Jahr nach Umsetzung des Bebauungsplans zu überprüfen und bei Mängeln gegebenenfalls 
nachzubessern. 

M2: Entwicklung einer Hochstaudenflur 
In der mit M2 gekennzeichneten Fläche ist eine Hochstaudenflur zu entwickeln. Hierzu ist der Bereich durch 2-malige 
Mahd pro Jahr offen zu halten. Der Zustand und Stand des Entwicklungsziels ist durch eine Erfolgskontrolle im 5. Jahr 
nach Umsetzung des Bebauungsplans zu überprüfen und bei Mängeln gegebenenfalls nachzubessern.

7. Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für 
Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b BauGB)
siehe Planzeichnung

P1: Begrünung der Freiflächen auf der Fläche für Gemeinbedarf
Die Freiflächen auf der Fläche für Gemeinbedarf, die nicht als befestigte Hofflächen benötigt werden, sind 
parkähnlich durch einen Wechsel von Wiesen und Gehölzflächen zu gestalten. Der Gehölzanteil auf den Freiflächen 
muss hierbei mindestens 20% betragen. 

P2: Stellplatzbegrünung
Alle Stellplätze sind zu begrünen. Hierzu ist pro 4 oberirdischer Stellplätze mindestens ein standortgerechter 
Laubbaumhochstamm gemäß Pflanzliste / Artenliste (Pflanzqualität: 3xv., StU 16/18) anzupflanzen, dauerhaft zu 
erhalten und bei Abgang nachzupflanzen.

P3: Erhalt und Erweiterung von Gehölzen
Innerhalb der mit P3 gekennzeichneten Fläche sind die vorhandenen Gehölze zu erhalten und zu schützen. Die 
Gebüsche im Westen sind entsprechend der Abgrenzung in der Planzeichnung durch natürliche Sukzession zu 
erweitern.

P4: Randeingrünung
In den entsprechend mit P4 gekennzeichneten Flächen sind dichte Gehölzpflanzung mit Sträuchern zu pflanzen 
und zu unterhalten und als Gebüsch zu entwickeln. Hierzu sind hier heimische, standortgerechte Sträucher im 
Pflanzraster 1 m x 1 m anzupflanzen und dauerhaft zu sichern. Die festgesetzten Gehölzpflanzungen sind 
extensiv zu unterhalten und zu pflegen. Abgestorbene Gehölze sind zu ersetzen.

Für alle Pflanzmaßnahmen sind die DIN 18916 sowie die DIN 18920 und die FLL-Empfehlungen für 
Baumpflanzungen entsprechend zu beachten und es sind gebietsheimische Gehölze mit der regionalen Herkunft 
„Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben“ (Region 4) nach dem „Leitfaden zur Verwendung 
gebietseigener Gehölze“ (BMU, Januar 2012) zu verwenden. Die folgende Artenliste stellt daher lediglich eine 
beispielhafte Auswahl der zu pflanzenden Gehölze dar:

Pflanzqualität:
        Zur schnelleren Wirksamkeit der Ausgleichspflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung des 

Planungsraumes ins Landschaftsbild werden folgende Mindestqualitätsstandards an die Pflanzungen gestellt:
- Hochstämme / Stammbüsche: 2xv, StU 10-12 cm
- Heister: 2xv, ab 100 m
- Sträucher: 2 Tr; ab 60 cm
- Stellplatzbäume: Mindesthöhe 2,50 m

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB.

8. Räumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs.7 BauGB)

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu 
entnehmen.

 

Bodendenkmäler
Die Anzeigepflicht und das befristete Veränderungsverbot bei Bodenfunden nach dem saarländischen 
Denkmalschutzgesetz sind zu beachten.

Rodungs- und Rückschnittarbeiten
Nach § 39 Abs. 5 Punkt 2 BNatschG ist es verboten, Bäume, die außerhalb des Waldes, von Kurzumtriebsplantagen oder 
gärtnerisch genutzten Grundflächen stehen, Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. 
März bis zum 30. September abzuschneiden, auf den Stock zu setzen oder zu beseitigen; zulässig sind schonende Form- 
und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der Pflanzen oder zur Gesunderhaltung von Bäumen.

Bodenschutz
Zur Sicherstellung eines fachgerechten Umgangs mit dem Schutzgut Boden bei der Bauausführung sind die einschlägigen 
technischen Normen für Bodenarbeiten und den baubegleitenden Bodenschutz (DIN 18915, 19639, 19731) zu beachten.

Insektenfreundliche Beleuchtung
Nachteilige Einwirkungen auf die Insektenfauna durch künstliche Lichtquellen sind zu vermeiden bzw. zu minimieren. Im 
Plangebiet sind insektenfreundliche Leuchtmittel und Leuchtkörper wie Natriumdampf-Niederdrucklampen oder 
LED-Lampen mit max. 3000 Kelvin sowie sich nicht übermäßig aufheizende geschlossene Lampengehäuse mit nach unten 
abstrahlendem Lichtkegel zu verwenden. Dauer und Intensität der Beleuchtung können durch den Einbau von 
Dämmerungsschaltern, Bewegungsmeldern oder Zeitschaltuhren auf ein Minimum begrenzt werden.
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